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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

92 Luftverkehr

Norm

LuftfahrtG 1958 §133 Abs2;

VwGG §28 Abs1 Z4;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Der Beschwerdepunkt einer Beschwerde, gerichtet gegen die Nichterteilung einer (hier: luftfahrtrechtlichen, zum

Ablassen eines P=anzenschutzmittels) Bewilligung, die zeitlich begrenzt ist, kann nur so verstanden werden, daß er

sich auf eben diesen Zeitraum oder Zeitpunkt bezieht

(Hinweis B 27.6.1990, 90/03/0097).
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